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Bundesgerichtshof

Mitteilung der Pressestelle

Nr. 037/2026 vom 26.02.2026

Verhandlungstermin am 21. Mai 2026 um 11:00 Uhr in Sachen

I ZR 200/25 (Gestaltung der Bestätigungsseite bei Kündigung

eines Fitnessstudiovertrags im elektronischen
Geschäftsverkehr)

Der  unter  anderem  für  das  Wettbewerbsrecht  zuständige  I.  Zivilsenat  des  Bundesgerichtshofs  hat
darüber zu entscheiden, ob bei einer Online-Kündigung von Fitnessstudioverträgen die Bestätigungsseite,
auf  die  der  Verbraucher  nach  Anklicken  einer  Kündigungsschaltfläche  geleitet  wird,  gegen  die
verbraucherschützenden Vorgaben des § 312k BGB verstößt, wenn diese Seite nicht nur ein Formular zur
Eingabe  der  für  die  Kündigung  erforderlichen  Angaben  und  eine  Schaltfläche  zur  Bestätigung  der
Kündigung,  sondern  auch  Informationen  zu  Kündigungsalternativen,  wie  zum  Beispiel  das
Pausierenlassen des Vertrags, enthält.

Sachverhalt:

Der Kläger  ist  der  Bundesverband der  Verbraucherzentralen.  Die Beklagte bietet  auf  ihrer  Webseite
Verbrauchern  den  Abschluss  kostenpflichtiger  Verträge  zur  Nutzung  ihrer  Fitnessstudios  an.  In  der
Fußzeile  der  Startseite  stellte  die  Beklagte  eine  mit  den  Worten  "Vertrag  kündigen"  beschriftete
Kündigungsschaltfläche  bereit.  Bei  Anklicken  dieser  Schaltfläche  wurden  die  Verbraucher  auf  eine
sogenannte Bestätigungsseite weitergeleitet, die ein Kündigungsformular sowie an dessen Ende eine mit
den Worten "Vertrag finden" beschriftete orangefarbene Bestätigungsschaltfläche enthielt. Im oberen Teil
der Bestätigungsseite  befand sich außerdem ein mit dem Hintergrundbild  einer trainierenden Person
unterlegter und mit einem ebenfalls orangefarbenen Button mit der Aufschrift "Vertrag im Selfservice
pausieren" versehener Hinweis auf die Möglichkeit,  den Vertrag anstelle einer Kündigung beitragsfrei
pausieren zu lassen.

Der Kläger sieht in der Gestaltung der Bestätigungsseite einen Verstoß gegen § 312k Abs. 2 Satz 3 und 4
BGB. Er nimmt die Beklagte auf Unterlassung in Anspruch.

Bisheriger Prozessverlauf:

Die  Beklagte  hat  den  gegen  die  Beschriftung  der  Bestätigungsschaltfläche  mit  "Vertrag  finden"
gerichteten  Unterlassungsantrag  des  Klägers  anerkannt.  Das  Oberlandesgericht  hat  daraufhin  ein
Teilanerkenntnisurteil erlassen. Im Übrigen hat es die gegen die weitere Gestaltung der Bestätigungsseite
gerichtete Klage abgewiesen.

Zur  Begründung  hat  das  Oberlandesgericht  ausgeführt,  die  Bestätigungsseite  und  die
Bestätigungsschaltfläche  müssten  zwar  unkompliziert  und  ohne  besonderen  Aufwand  auffindbar  und
bedienbar sein. Es sei aber nicht von vornherein ausgeschlossen, dass auf der Bestätigungsseite auch
Wege zur Vermeidung einer Kündigung aufgezeigt werden könnten. Da der Hinweis auf die Möglichkeit
des Pausierenlassens des Vertrages nicht aufdringlich sei und den Verbraucher auch nicht wesentlich von
dem Kündigungsprozess ablenke, entspreche die Gestaltung der Bestätigungsseite der Beklagten den
Anforderungen des § 312k Abs. 2 Satz 4 BGB.

Mit der vom Oberlandesgericht insoweit zugelassenen Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren
weiter.

Vorinstanz:
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Oberlandesgericht Düsseldorf - Urteil vom 18. September 2025 - 20 UKl 1/25

Die maßgebliche Vorschrift lautet:

§ 312k Abs. 1 und 2 BGB

(1) Wird Verbrauchern über eine Webseite ermöglicht, einen Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr
zu  schließen,  der  auf  die  Begründung  eines  Dauerschuldverhältnisses  gerichtet  ist,  das  einen
Unternehmer zu einer entgeltlichen Leistung verpflichtet, so treffen den Unternehmer die Pflichten nach
dieser Vorschrift. (...)

(2) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass der Verbraucher auf  der Webseite eine Erklärung zur
ordentlichen oder außerordentlichen Kündigung eines auf der Webseite abschließbaren Vertrags nach
Absatz 1 Satz 1 über eine Kündigungsschaltfläche abgeben kann. Die Kündigungsschaltfläche muss gut
lesbar mit nichts  anderem als den Wörtern "Verträge hier kündigen" oder mit einer entsprechenden
eindeutigen  Formulierung  beschriftet  sein.  Sie  muss  den  Verbraucher  unmittelbar  zu  einer
Bestätigungsseite führen, die

1. den Verbraucher auffordert und ihm ermöglicht Angaben zu machen

a) zur Art der Kündigung sowie im Falle der außerordentlichen Kündigung zum Kündigungsgrund,

b) zu seiner eindeutigen Identifizierbarkeit,

c) zur eindeutigen Bezeichnung des Vertrags,

d) zum Zeitpunkt, zu dem die Kündigung das Vertragsverhältnis beenden soll,

e) zur schnellen elektronischen Übermittlung der Kündigungsbestätigung an ihn und

2.  eine  Bestätigungsschaltfläche  enthält,  über  deren  Betätigung  der  Verbraucher  die
Kündigungserklärung  abgeben  kann  und  die  gut  lesbar  mit  nichts  anderem als  den  Wörtern  "jetzt
kündigen" oder mit einer entsprechenden eindeutigen Formulierung beschriftet ist.

Die  Schaltflächen und  die  Bestätigungsseite  müssen ständig  verfügbar  sowie  unmittelbar  und  leicht
zugänglich sein.

Karlsruhe, den 26. Februar 2026
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